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Klub der Freiheitlichen Bezirksräte Wien Penzing

Die unterfertigten Bezirksräte stellen namens der Fraktion der Freiheitlichen Bezirksräte auf der 
am 30.01.2019 stattfindenden ordentlichen Sitzung der Bezirksvertretung von Wien Penzing 
gemäß § 23 der Geschäftsordnung folgende

Anfrage
Betreffend: Kosten der CEU Planungen, Verhandlungen, Renovierungen, Anpassungen, Neubauten, 
Zufahrten, Aussendungen, Medienarbeit etc.

1. Aus welchen Budgetmitteln wurden die bisherigen Planungen und Verhandlungen gezahlt?
2. Wurden dafür Budgetmittel, die eigentlich aus dem Zentralbudget für den Bezirk gedacht 

waren, verwendet oder umgeleitet?
3. Wie hoch waren diese Ausgaben 2018, wer hat die Ausgaben getragen?
4. Welche Stadtratbüros und Dienststellen sind mit Planungen rund um die CEU Ansiedelung 

betraut?
5. Welche externen Berater und Firmen sind mit Planungen, Handlungen sowie 

Kommunikation & Marketing rund um die CEU Ansiedelung betraut?
6. Wie Hoch waren die Ausgaben für die Berater und Firmen bisher?
7. Wer erstellt die Renovierungs-, Umbau- sowie Neubaupläne? 
8. Gab es schon Ausschreibungen?
9. Wie viel Budget wurde für die CEU Ansiedelung und alle diesbezüglichen Arbeiten und 

Maßnahmen veranschlagt?
10. Aus welchen Quellen sollen diese Budgetmittel kommen?
11. Werden Bugdetmittel, die eigentlich für Penzing reserviert sind, für  CEU Planungen, 

Verhandlungen, Renovierungen, Anpassungen, Neubauten, Bau von Zufahrten etc. 
verwendet?

12. Aus welchen Budgetpositionen wird alles für und rund um die CEU Ansiedelung gezahlt?
13. Wie Hoch waren die Ausgaben für  CEU Planungen, Verhandlungen, Renovierungen, 

Anpassungen, Neubauten, Bau von Zufahrten, Reisekosten und Spesen 2018?
14. Wer hat diese Ausgaben gezahlt, aus welchen Budgets?
15. Hätten damit auch andere Projekte, Maßnahmen,  Bürgerwünsche im Bezirk finanziert 

werden können?
16. Kann ausgeschlossen werden dass Penzinger Budgetmittel bzw. eigentlich für Penzing 

reserviertes Budget, Mittel aus dem Zentralbuget für Penzing in die CEU bzw.  Arbeiten für 
Ansiedelung sowie die Planungen, Verhandlungen, Renovierungen, Anpassungen, 
Neubauten, Zufahrten, Verkehrsanbindung, Tiefgaragenbau, Medienarbeit, Berater etc. 
fließen wird?

Begründung
Allgemeines Bürgerinteresse.



2

BR KO Mag. Bernhard Loibl     BR Harald Stark              BR Bernhard Patzer  
                             20.01.2019


